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22.2 Personlicher Abzug

Steuerpflichtige, die in ungetrennter Ehe leben sowie Steuerpflichtige, die getrennt oder geschieden,
verwitwet oder ledig sind und mit einem Kind zusammen leben, fiir welches ein Kinderabzug gewahrt wird,
kénnen den personlichen Abzug gemass § 33 Abs. 1 Ziff. 1 Bst. a StG beanspruchen. Den Ubrigen
Steuerpflichtigen wird der personliche Abzug gemass § 33 Abs. 1 Ziff. 1 Bst. b StG gewahrt.

Steuerbuch
Druckdatum: 20. April 2026 3



	Persönlicher Abzug

